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Dritte Satzung zur Änderung der Kindertagespflegesatzung 

des Landkreises Gießen zum 01.01.2026 

 

Fortschreibung der Kaltmieten vom Sozialamt zur Kalkulation 

des angemessenen Sachaufwands in der Kindertagespflege 

 

Gemäß dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 24.11.2022 (BVerwG 5 C 

1.21) sind Kosten des Sachaufwands von den Jugendämtern angemessen zu 

berechnen. Das detailreiche Kalkulationsschema zur Ermittlung der angemessenen 

Sachkosten in der Kindertagespflege, welches als Handlungsempfehlung auf 

Landesebene erarbeitet wurde, stellt die Grundlage für die Neukalkulation der 

Sachkosten im Landkreis Gießen dar. 

 

Die Werte der heranzuziehenden Kaltmieten im Landkreis Gießen werden zum 

01.01.2026 fortgeschrieben. Die Ergebnisse vom FD Soziales werden im Oktober/ 

November 2025 erwartet. Die neuen Werte sollen kurzfristig in die 

Satzungsänderung zum 01.01.2026 einfließen. 

 

Bei den finanziellen Auswirkungen in der Beschlussvorlage des Kreisausschusses 

wurde der neue Wert mit einer Schätzung von 1-2 Cent pro Stunde und Kind bereits 

berücksichtigt.  

 

Die Umsetzung erfolgt in Absprache mit Dezernent Herrn Ide und dem 

Fachausschuss Kindertagesbetreuung. 

 

Update 28.10.2025 

Die Festsetzung der neuen Werte der Kaltmieten ab 2026 werden in der Sitzung des 

Kreisausschusses am 10.11.2025 erwartet. Die Anpassung der Anlage 2 der 

Kindertagespflegesatzung wird kurzfristig nach Erhalt der Ergebnisse erfolgen.  

 

Update 03.11.2025 

Die voraussichtlichen neuen Werte vom FD Soziales erhalten und in die Änderung 

der Kindertagespflegesatzung eingepflegt. Analog Wohngeldtabelle Landkreis 

Gießen ab 01.01.26 erhöhen sich die „Kaltmiete bzw. Wohnraumkosten in € pro m² 

und Monat“. Ergänzend wird die Mindestlohnerhöhung ab 2026 in die 

Sachkostenkalkulation aufgenommen. Im Ergebnis erhöht sich der Stundensatz für 

die Sachkosten in Kindertagespflege von 1,83 auf 1,86 €. 

 

Im Auftrag 

 

Markus Schneider 


